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v. in Salzburg alle Orte dem Arbeitsgericht Salzburgz

VI. in Steiermark

1. aus dem Landesgerichtssprengel Graz alle Orte dem· Ar-«

beitsgericht Graz;
2. aus dem Kreisgerichtssprengel Leoben

« a) die Orte der Gerichtsbezirle Murau, Simmern, Ober-

zeiring und Oberwölz dem Arbeitsgericht Judenburg,

b) die Orte aller übrigen Gerichtsbezirle dieses Kreis-gerichte-

sprengels dem Arbeitsgericht Leobenz

VII. in Tirol alle Orte dem Arbeitsgericht Snnsbruckz

VIII. in Vorarlberg alle Orte dem Arbeitsgericht Dornbirn.

C

Bundesgeseiz vom 4. Juli 1947, über die Wiedereinstellung
geschädigter Dicnstnehmer (Wiedereinstellungsgesctz), BGBl.

Nr. 160 in der Fassung dcr BGBl. Nr. 35/1949 und 81x1949.«)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Geltungsbereich.

§ 1. (1) Dieses Bundesgesey findet Anwendung auf Per-

sonen, die in österreich nach dem 4. März 1933 in einem Dienst-

verhältnis ftanden, das vor dem Befreiunggtag (Berordnung des

Bundesministeriums für Justiz, BGBl. Nr. 89/1946) aus politi-

schen oder rasfischen Gründen — außer wegen nationalsozialistischer

Betätigung — entweder aus Grund gesetzlicher Bestimmungen oder

vom Dienstgeber eigenmächtig aufgelöst oder- aus Grund von

Zwangsmaßnahmen tatsächlich beendet worden ist, wenn diese Per-

sonen ihren ordentlichen Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt in

österreich haben (im folgenden »geschädigte Dienstnehmer« genannt),

(2) (%erfofiungsbeftimmung.) SDie. Bestimmungen dieses

Bunde-gesetzes gelten auch für Arbeiter in der Lands und Forst-

wirtschaft. .

(3) Die Bestimmungen dieses Bundesgefetzeg gelten nicht,

_
a) für Personen, auf die die Bestimmungen der §§ 4 und 12

des Beaintensllberlettungggefetzeg vom 22. August 1945, StGBl.

Nr. 134, Anwendung finden (als solche gelten auch Personen, auf

*) Diese Fassung ist in Kleindruck um die Bestimmungenkkgäjksz
die durchdie 3.« Novelle, Bandes-gesetz vom .14. Dezember 1949-.. 58655819

Nr. 15/1950, eingefügt worden sind.
«

__

.
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\-
'

www.findbuch.at



168 Wiedereinsth -

welche die Bestimmungen der §§ 46 bis 48 des Sozialversicherungss
liberleitungsgeseizes vom 12. Juni 1947, BGBl. Nr. 142, An-

wendung finden),

b) (Berfassungsbestitnmung) für Personen, die nach § 4 des

Berbotsgesegzes 1947 registrierungspflichtig sind oder dem Kreise
der im § 4, Abs. (2), des Wirtschaftsfäuberungsgesetzes 1947 ge-
nannten Personen angehören.

«

§ "2. Die Auflösung oder Beendigung eines Dienstverhältnisses
aus politischen Gründen [§-1, Abf. (1)] ist insbesondere anzu-

nehmen, wenn der Dienstnehmer im Zeitpunkt der Kündigungs-
oder Gntlassungserklärung oder der tatsächlichen Beendigung des

Dienstverhältnisses politischer Verfolgung unterworfen war und

der Dienstgeber (Rechtsnachfolger) nicht nachweist, daß das Dienst-

verhältnis aus anderen als politischen Gründen aufgelöst oder tat-

sächlich beendet worden ist

Amtsbescheinigung.
§ 3. (1) Den unter die Bestimmungen dieses Bundesgefetzes

fallenden Personen ist auf ihren Antrag vom Landesarbeitsamt, in

dessen Bereich das Dienstverhältnis (§ 1) bestanden hatte, eine

Amtsbescheinigung darüber auszustellen, daß sie als gefchädigte

Dienstnehmer im Sinne dieses Bundesgesetzes gelten. Vor Aus-

stellung der Amtsbescheinigung ist-der in Betracht kommende ehe-

malige Dienstgeber, im Falle des Uberganges des Betriebes der

Rechtsnachfolger zu hören.
'

(2) Dem-Antrag auf Ausstellung einer Amtsbescheinigung

nach Abs. (1) ist nicht stattzugeben, wenn der geschädigte Dienst-

nehmer in der Zeit nach Auflösung oder Beendigung seines Dienst-

verhältnisses l§ 1, Abs. (1)1 wegen eines aus Gewinnsucht be-

gangenen oder gegen die öffentliche Sittlichkeit ver-stoßenden Ber-

brechens oder Bergehens rechtskräftig verurteilt worden ist.

) (3) Gegen die Entscheidung des Landesarbeitsamtes steht dem

Antragsteller und dem ehemaligen Dienstgeber, im Falle des über-

ganges des Betriebes dem Rechtsnachfolger, binnen zwei Wochen

nach Zustellung der Entscheidung des Landesarbeitsamtes die Be-

rufung an den Wiedereinstellungsausschuß (§ 10) offen. Die Gut-

scheidung des Wiedereinstellungsausschusses ist endgültig. «

‘

(4) Der gefchädigte Dienstnehmer ist bei Geltendmachung von

Ansprüchen nachdiesem Bundesgesetz verpflichtet, sich ·gegenüber
Behörden-und Dienstgebern mit der Amtsbescheinigungs lAbs.»-(1)]
auszuweisem ·

‘

.

-
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Wiedereinstellung

_ § 4. (1) Geschädigte Dienstnehmer sind auf ihren Antrag auf
den Dienstplatz, den sie aus den in § 1, Abf. (1), angeführten Grün-

den verloren hatten, von ihrem ehemaligen Dienstgeber oder dessen
Rechtsnachfolger zu den Arbeitsbedingungen wiedereinzustellen, die

für das Dienstverhältnis auf diesem Dienstplatz im Zeitpunite der

Wiedereinstellung gelten.
(2) Das Dienstverhältnis des wiedereingestellten Dienstnehs

mers gilt als Fortsetzung des seinerzeitigen Dienstverhältnisses

l§ l, Abs. (1)]. Soweit sich Nechtsanfprüche des Dienftnehmers nach
der Dauer der Dienstzeit richten, ist auch die Zeit von der Beendi-

gung des seinerzeitigen Dienstverhältnisses bis zum Zeitpunkt der

Wiedereinstellung als Dienstzeit im Hächstausmaß von sechs Dienst-

jahren anzurechnen.
-

§ 5. (1) Eine Verpflichtung zur Wiedereinstellung besteht

nicht, wenn

"

·

a) der Dienstplatz, den der gefchädigte Dienstnehmer aus den

in § 1- Abs (1), angeführten Gründen verloren hatte, infolge be-

triebswirtschaftlicher oder betriebstechnischer Veränderungen im

Betriebevor dem 1. Jänner 1947 aufgelassen wurde oder den

Dienstplatz schon vor dem 1. Jänner 1947 ein Dienstnehmer inne

hatte, der nicht dem im § 1, Abs. (3),·lit. b, angeführten Personen-
‘

lreis angehört," und-in beiden Fällen dem Dienstgeber eine Ein-·

stellung aus einen anderen gleichwertigen Dienstplatz wirtschaftlich

nicht zugemutet werden farm;

b) der geschädigte Dienstnehmer nicht mehr geeignet ist, die

Pflichten, die mit dem in lit.«a bezeichneten Dienstplatz verbunden

sind, zu erfüllen; z

c) der geschädigte Dienstnehmer vor dem Zeitpunkt des Jn-

lrafttretens dieses Vundesgesetzes zu den Bedingungen des § 4,

Abs. (1), wiedereingestellt worden ist, das Dienstverhältnis jedoch·

selbst gelöst hat oder aus seinem Verschulden entlassen wurde:

d) der gefchädigte Dienstnehmer das 65. Lebensjahr vollendet

hat und gegenüber dem Dienstgeber oder einem von diesem ver-

walteten Fonds Anspruch auf Nuhe(Versorgungs)genuß hat.

(2) Erheben zwei oder mehrere geschädigte Dienstnehmer auf
den gleichen Dienstplatz im Sinne des § 4, Abs. (1), begründeten

Anspruch, so hat der Wiedereinstellungsausschuß unter Abwägung
der einander widersprechenden Interessen zu entscheiden, welchem

Anspruchswerber der Vorrang gebührt.
-- (3) Streitigkeiten über die Verpflichtung zur Wiederein-

stellUUg (9151. (1) UUD (?)] entscheidet auf Antrag des geschädigten
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170 WiedereinstG.·

Dienstnehmers endgültig der nach dem Standort des Betriebes zu-

standige-Wiedereinstellungsausschuß. Der Antrag ist binnen vier

Wochen nach Ablehnung der Wiedereinstellung zu stellen.

Bevorzugte Vermittlung.

§ 6. (1) Gefchädigte Dienstnehmer, die gemäß § 5 auf ihren

seinerzeitigeu Dienstplatz nicht wiedereingeftellt werden können, sind

auf ihren Antrag vom zuständigen Arbeitsamt, unter Bewerbern

gleicher Eignung bevorzugt, tunlichst aus einen ihrer früheren Ber-

wendung entsprechenden Dienstplatz zu vermitteln.

(2) Die Bestimmung des Abf.«(1) gilt auch für geschädigte
Dienstnehmer, wenn sie eine Wiedereinstellung im Sinne des § 4,

Abs. (1), nicht geltend machen oder der verpflichtete Betrieb nicht
mehr besteht.

«

'

(3) Zuständig für die bevorzugte Vermittlung nach den

Abs. (1) und (2) ist das Arbeitsamt, in dessen Amtsbereich der

Wohnsitz (dauernde- Aufenthalt) des gefchädigten Dienstnehmers

liegt.
'

(4) Das Arbeitsamt hat bei Durchführung einer bevorzugten

Vermittlung im Sinne der Bestimmungen der Abs. (1) und (2) dem

geschädigten Dienstnehmer eine Bescheinigung hierüber auszustellen,
die der Dienstuehmer dem in Betracht kommenden Dienstgeber gegen

Empfangsbestätigung vor Abschlusß des Dienstvertrages auszu-

folgen hat.

§ 7. (1) Der Wiedereinstellungsausfchuß kann eine weitere

bevorzugte Vermittlung geschädigten Dienstnehmern aberkennem

die den Autritt eines bevorzugt vermittelten Dienstplaszes ohne

triftigen Grund zurückweisen, das Dienstverhältnis zu dem Betrieb,
_

in den sie bevorzugt vermittelt wurden, ohne wichtigen Grund vor-

zeitig auflösen oder ihre Entlassung verschulden. Die Entscheidung
des Ausschusses ist endgültig.

(2)"Wenn«das Dienstverhältnis eines bevorzugt vermittelten

Dienftnehmers durch ihn gelöst wird oder der Dienstnehmer aus

seinem Verschulden entlassen wird, hat der Dienstgeber binnen vier

Wochen nach Auflösung des Dienstverhältnisses dem Wiederein-

stellungsausfchuß hievon Mitteilung zu machen. _

·

(3) Entscheidetder Ausschuß auf Aberiennung der weiteren

bevorzugten ··Vermittlung, so ist die Amtsbefcheiuigung [ä Z-

Abs.- (1)] von Amts wegen einzuziehen.
«

(4) Die Zuständigkeit des Wiedereinstellunasausschusses in den

Fällen der Abs. (1) bis (3) richtet sich nach dem Wohnsitz (dauernden
Aufenthalt) des geschädigtenDienstnehmers. -
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Kündigungsschusz.

§ 8. (1) Das Dienstverhältnis eines gemäß § 4 wiedereins

gestellten oder gemäß § 6 bevorzugt vermittelten Dienstnehmers
lann unter Ginhaltung einer Kündigungsfrist von vier Wochen ge-

läst werden, es sei denn, daß nach Gesetz oder Dienstvertrag eine

längere Kündigungsfrist·gilt. »

(2) Ein Dienstverhältnis eines gemäß § 6 bevorzugt ver-

mittelten Dienstnehmers, das aus Probe eingegangen wurde, kann

im ersten Monat von beiden Teilen jederzeit gelöst werden.

(3) Eine Kündigung wiedereingestellter oder bevorzugt ver-

mittelter Dienstnehmer dars außer in den Fällen des Abs. (2) der

Dienstgeber bei sonstiger Nechtsunwirlsamleit bis zum 31. De-

zember 1949 nur nach Zustimmung des nach dem Standort des

Betriebes zuständigen Wiedereinstellungsausschusses aussprechen;
diese Frist verlängert sich hinsichtlich der Dienstverhältnisse wieder-

eingestellter oder bevorzugt vermittelter Dien-stnehmer, denen eine

Amtsbescheinigung l§ 3, Abs.(1)1 erst nach dem 31. Dezember 1948,

jedoch vor dem 1. Jänner 1950, ausgestellt with, bis 31. Dezember
1950, hinsichtlich jener Dienstverhältnisse wiedereingestellier oder be-

vorzugt vermittelter Dienstnehmer, denen eine Amtsbescheinigung [g 8,

Abi. (1)] erst nach dem 31. Dezember 1949 ausgestellt wird, bis 91. De-

zember 1951.*)
«

‘

..(4) Die gesetzlichen Bestimmungen über die vorzeitige Aus-

lösung von Dienstverhältnissen bleiben unberührt.
«

·

_

Auslunstspflicht.

§ 9. Die Betriebsinhaber sind verpflichtet, den Wiederein-

stellungsausschiissen sowie den fiir die Handhabung dieses Bundes-

gesetzes zuständigen Behörden und deren Organen alle zur Durch-

führung dieses Bundesgesetzes erforderlichen Ausliinste zu erteilen.

Wiedereinstellungsausschuß.

§ 10. (1) Bei sedem Landesarbeitsamt wird ein Wiederein-

stellungsansschuß gebildet. Er besteht aus se zwei Vertretern der

Dienstgeber und der Dienstnehmer und dem Leiter des Landes-

arbeitsamtes, beziehungsweise einem von ihm bestellten Vertreter.

Den Borsiß im Wiedereinstellungsausschuß siihrt abwechselnd der

Vertreter der Dienstgeber und der Dienstnehmer, und zwar seweils
der an Lebensjahren ältere, es sei denn, daß innerhalb der fiir den

enorm; in Betracht kommenden Gruppe etwas anderes vereinbart

ist.tJn
der ersten Sitzung sührt den Borsitz der Dienstnehmervers

tre er.

*) Siehe die Anmerkung auf S. 167.
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(2) Die Mitglieder werden vom Bundesministerium für
soziale Verwaltung auf Widerruf ernannt. Die Ernennung der Ber-

treter der Dienstgeber und der Dienstnehmer erfolgt auf Grund von

Vorschlägen der zustandigen gesetzlichen Jnterefsenvertretungen der

Dienstgeber und der Dienstnehmer. Für jedes Mitglied ist ein Gr-

satzmann zu ernennen, der im Falle der Berhinderung des Mit-

gliedes an feine Stelle zu treten hat.
(3) Die Mitglieder (Ersatzmänner) üben. ihre Tätigkeit ehren-

amtlich ans; sie haben Anspruch auf Ersatz der angemessenen Var-

auslagen.
(4) Die Mitglieder (Griabmanner) haben, soweit sie nicht

schon als Beamte ein Amtsgelöbnis abgelegt haben, vor Antritt

ihres Amtes dem Vorsitzenden durch Handschlag die unparteiische
und gewissenhafte Ausübung ihres Amtes und die

Wahrung
des

Amtsgeheimnisses zu geloben.«
-

§ 11. Der Ausschuß ist beschlußfähig, wenn die zeitgerechte
Ladung samtlicher Mitglieder zum Sitzungstermin ausgewiesen ist
und wenn außer dem Vorsitzenden oder feinem Stellvertreter minde-

stens zwei stimmberechtigte Mitglieder« (Ersatzmiinner) anwesend
sind. Er faßt seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der ab-

gegebenen Stimmenz der Vorsitzende gibt seine Stimme als letzter
ab. Bei gleichgeteilten Stimmen gilt die Meinung angenommen-

fiir die der Vorsitzende gestimmt hat.
·

Versahrensbestimmuugen.

§ 12. Auf das Verfahren der Landesarbeitsämter in Sachen
dieses Bundesgesetzes und der Wiedereinstellungsausschüsse finden
die Bestimmungen des Allgemeinen Verwaltungsversahrensgesetzes,
BGBl. Sir. 274/1925‚ Anwendung.

Gebührenfreiheit.

H 13. Die im Verfahren nach diesem Bundesgeer überreichten
Gingaben und aufgenommenen Niederschriften sowie die für dieses .

Verfahren erforderlichen Zeugnifse und amtlichen Ausfertigungen
find stempel- und gebührenfrei.

Strofbestimmungen.

-§ 14. Ubertretungen der Bestimmungen dieses Bundesgeseges
nnd der hier ergangenen Durchführungsvorschriften werden von

der Vezirksverwnltungsbehürde, in Orten, für die eine Bundes-
polizeibehörde besteht, von dieser, mit Geld bis zu 1000 $ oder mit

Arrest bis zu drei Wochen bestraft.
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Ubergangss und Schlußbestimmungen.

§ 15. Auf Dienstnehmer, die vor Inkrafttreten dieses Bundes-

gesetzes aus ihren ehemaligen Dienstplatz [g 1, Abs. (1)] wiedereins

gestellt wurden und im Zeitpunkt des Jnkrafttretens dieses Bundes-

gesetzes noch in diesem Dienstverhältnis stehen, finden die Bestim-

mungen dieses Vundesgesetzes Anwendung, wenn festgestellt wird

(§ 3), daß der Dienstgeber zur Wiedereinstellung im Sinne dieses
Vundesgeseizes verpflichtet ist (§§ 4 und 5).

§ 15u. (Verfassungsbestimmung.) Die Versassungsbestims
mungen dieses Vundesgesetzes gelten jeweils für die Dauer der

Wirksamkeit dieses Vundesgesetzes.

Geltendmachung von Ansprüchen.

§ 16. Ansprüche nach diesem Vundesgesetz können nur bis

zum 31. Dezember 1949 geltend gemacht werden. Diese Frist verlän-

gert sich siir geschädigte Dienstnehmer, die erst nach dem 30. September
19-49 in dsterreich ihren ordentlichen Wohnsitz begründen oder ihren
dauernden Aufenthalt nehmen oder erst nach dem 30. September 1949

aus der Kriegsgefangenschast nach österreich heimkehren, bis zum

31. Dezember 1950.0)
·

» Vollziehung.

§ 17. Mit der Vollziehung dieses Vundesgesetzes ist das

Bundesministerium für soziale Verwaltung betraut.

Artikel II

des VGVl. Nr. 81/1949.

libergangsbestimmungem
(1) Personen, deren Ansprüche nach dem bisherigen Recht nur

deshalb aberkannt wurden, weil ihr Dienstverhältnis zwar aus

politischen oder rassischen Gründen —- außer wegen national-

sozialistischer Betätigung — aber nicht aus Grund gesetzlicher Ve-

stimntungen oder vom Dienstgeber eigenmächtig aufgelöst worden

ist, sondern durch Zwangsmaßnahmen tatsächlich beendet wurde-
können ihre Ansprüche nach diesem Vundesgesetz geltend machen.

. (2) Verfahren, die gemäß § 3, Abs. (2), des Wiederein-

stellungsgeseizes in der bisherigen Fassung beim Vundesministerium
für soziale Verwaltung anhängig sind, sind von diesem unter Zu-

grundeleguug der Vorschriften des Wiedereinstellungsgeselzes in der

durch dieses Vundesgesetz geänderten Fassung zu Ende zu führen.
‘

*) Siehe die Anmerkung aus« S. 167."-·
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(3) Geschädigte Dienstnehmer, deren Anspruch auf Wieder-

einstellung nach dem bisherigen "Recht nur deshalb aberkannt

wurde, weil der Dienstplatz, den sie aus den im § 1, Abs. (1)·, des

Wiedereinstellungsgesetzes angeführten Gründen verloren hatten-
infolge betrtebswirtskhastlicher oder betriebstechnischer Veränderun-

gen im Betriebe vor dem 1. Jänner 1947 aufgelassen wurde, können

den Anspruch auf Wiedereinstellung nach Maßgabe der Bestimmun-
gen des § 5, Abs. (1), lit. a, des Wiedereinstellungsgeseßes in der

Fassung des Artikels I, 8. 7, geltend machen.

Artikel III

des BGBl. Str. 81/1949.

Wirtsamkeitsbeginn und Vollziehung.

(1) Die Bestimmungen dieses Bundesgeseßes treten mit Aus-

nahme der Bestimmung des Artikels I, 8. 12, am Tage der Kund-

machung in Kraft.
(2) Berfassungsbestimmung.) Die Bestimmung des Artikels I,

8. 12, tritt rückwirkend mit 31. Dezember 1948 in man.
(3) Mit der Vollziehung dieses Bundesgeseßes ist das Bundes-

ministeriumfiir soziale Verwaltung betraut.

D.

Bundesgefesz vom 22. Juni 1949 über die Rückgabeanfpritche
aufgelöfter oder verbotener demokratischer Organisationen
als Bestandnehmer (3t3zeitc965müdgabegeieß)*),

BGBL
r. .

Der Nationqlkat hat beschlossen:

§ 1. Gegenstand dieses Bundesgeseßes sind Beftandrekhie an

Wohn- und Geschäftskäumem bebauten und unbebauten Grund-

Rüden, die demokratischen Organisationen aus politischem, wirt-

schaftlichem oder kulturellem Gebiete zustanden. Der Inhaber des

Bestandgegenstandes hat diesen nach Maßgabe der folgenden Be-

stimmungen zu räumen, wenn die genannten Organisationen in der

Zeit zwischen dem 5. März 1933 und dem 13. März 1938 in der

Ausübung ihrer Rechte auf Grund von Maßnahmen behindert

*) Erstes Rückgabegesetz siehe Bundesgesetz vom 6. Februar 1947

über die Rückgabe des Vermögens aufgelöster oder verbotener demokrati-

scherROrhgaJtisationem
BGBl. Nr. 55. (Abgedruckt .an S. 88f. in Heft 2

der ei e.
— ..
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